
           
 

Beitragsordnung  
des Vereins Kultur Casino Neu-Ulm e.V. 

 
 
Der Verein erhebt keine Aufnahmegebühr. 
 
 
Beiträge:  
Der Jahresmitgliedsbeitrag beträgt 30 €. 
 
Der ermäßigte Beitrag von 15 € gilt gegen entsprechenden Nachweis für 
folgende Personen: 

• Schüler*innen, Studierende 
• Transferleistungsempfänger (Hartz IV, SGB II) 
• Inhaber der Lobby-Card (Stadt Ulm) oder der bayerischen Ehrenamtskarte 
• Rentner*innen 
• Schwerbehinderte GDB über 75.   

Ein entsprechender Nachweis ist dem Antrag auf Mitgliedschaft beizulegen. 
 
 
Zahlungsart: 
Die Mitgliedsbeiträge werden im ersten Quartal des Kalenderjahres fällig. Sie 
werden ausschließlich per Lastschrift vom Konto des Mitglieds eingezogen. Die 
Mitglieder erklären sich bereit, dem Vorstand bei Aufnahme in den Verein eine 
Einzugsermächtigung zu erteilen. Das Mitglied erteilt hierzu dem Verein ein 
SEPA-Lastschriftmandat. Kann der Bankeinzug aus Gründen, die das Mitglied 
zu vertreten hat, nicht erfolgen, sind die dem Verein dadurch entstehenden 
Bankgebühren zu erstatten. 
Andere Zahlungsarten sind nur in Ausnahmefällen nach Genehmigung durch 
den geschäftsführenden Vorstand möglich. 
 
 
Vergünstigungen: 
Mitglieder können im Rahmen der gesetzlichen Grenzen Vergünstigungen 
erhalten.  
 
Mitglieder können sich in sozialen Härtefällen und bei Nachweis der 
finanziellen Verhältnisse vorübergehend wegen einer Beitragsbefreiung an den 
geschäftsführenden Vorstand wenden, der hierüber entscheidet. Ein 
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Rechtsanspruch auf eine Ermäßigung des Mitgliedsbeitrags oder auf eine 
Freistellung besteht nicht. 
 
Gründungsmitglieder sind im Jahr 2020 von dem Mitgliedsbeitrag befreit. 
 
Umlage: 
Über eine Umlage entscheidet die Mitgliederversammlung nach Maßgabe der 
Satzung. 
 
 
Schlussbemerkungen: 
Änderungsbeschlüsse dieser Beitragsordnung hat der Vorstand in der nächsten 
Mitgliederversammlung vorzulegen und genehmigen zu lassen. 
 
Die Beitragsordnung wurde auf Empfehlung des Vorstandes im Juni 2020 von 
der Mitgliederversammlung beschlossen. 
 
 
Die Beitragsordnung tritt mit Wirkung zum 11.06.2020 in Kraft 
 
 


